
 

 

 

 

Auf Grund des Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erlässt der Markt 
Pyrbaum folgende Änderungssatzung: 

 

§ 1 

Die Satzung für die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung des Marktes 
Pyrbaum für den Gemeindeteil Pyrbaum in der Fassung vom 25.06.2024 wird wie folgt 
geändert: 

 

§ 9 a Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:  

„Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

bis   4 cbm/h      153,00 Euro 

bis 10 cbm/h    192,00 Euro 

über 10 cbm/h    230,00 Euro.“ 

 

§ 10 Abs. 1 Satz 2  

„Die Gebühr beträgt 2,55 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers“. 

 

§ 10 Abs. 3  

„Wird ein Bauwasserzäher oder sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so beträgt 
die Gebühr 2,55 € pro cbm entnommenen Wassers“.  

 

§ 2 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1.1.2025 in Kraft. 
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